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1 Begriffe und Definitionen 

Begriffsbestimmungen werden im Glossar (Anlage 1 des Rahmenvertrags Nutzen statt 

Abregeln) erläutert. 

2 Zeiträume und ÜNB-Parameter 

Die Erprobungsphase ist in drei Zeiträume unterteilt: 

Zeitraum von bis 

1 01.10.2024 31.12.2024 

2 01.01.2025 31.12.2025 

3 01.01.2026 30.09.2026 

Die ÜNB veröffentlichen jeweils zwei Monate vor Beginn jedes Zeitraums die für den 

Vergütungsrahmen relevanten notwendigen ÜNB-Parameter zum 1. eines Monats auf 

der gemeinsamen Internetplattform www.netztransparenz.de. Sofern der 1. des Monats 

kein Werktag ist, so erfolgt die Veröffentlichung alternativ am nächsten darauffolgenden 

Werktag. 

Folgende ÜNB-Parameter werden veröffentlicht: 

Parameter Beschreibung Einheit 

13k-Preis Der Preis, der von den berechtigen Teilnehmern zu tragen ist und 

den finanziellen Selbstbehalt der Lasten je MWh abbildet. 

€/MWh 

PO Die Preisobergrenze stellt den maximalen Referenzpreis dar und 

begrenzt die finanzielle Erstattung bis zu diesem Wert. 

€/MWh 

MK Erwartete Mehrkosten der Redispatchmaßnahmen im Vergleich 

mit einer Beschaffung der Hochfahrleistung am Vortag im Spot-

markt. 

€/MWh 

Bhx,i Erwartete monatliche (i) Betriebsstunden je Entlastungsregion 

(x), welche die in dem Zeitraum monatlichen erwarteten Abrege-

lungsstunden inklusive Sicherheitsabschlag widerspiegeln.  

h 

Vmin,ges Mindestverfügbarkeitsstunden, welche für den jeweiligen Zeit-

raum vorgegeben werden, um Missbrauchspotentiale bei der 

Kompensation der fixen Stromnebenkosten zu vermeiden. 

h 
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3 Finanzielle Erstattung 

Die Berechnung der finanziellen Erstattung erfolgt auf Viertelstundenbasis. 

Ermittlung der Auszahlungshöhe der finanziellen Erstattung 

Der Teilnehmer erhält vom Anschluss-ÜNB für das Minimum zwischen zugeteilter Ener-

giemenge (ZUT) und verbrauchter Energiemenge (VER) eine finanzielle Erstattung, die 

sich wie folgt ermittelt: 

𝐸𝑟𝑠𝑡𝑎𝑡𝑡𝑢𝑛𝑔𝑠𝑧𝑎ℎ𝑙𝑢𝑛𝑔 = 𝑀𝐴𝑋(𝑀𝐼𝑁(𝐷𝐴; 𝑃𝑂) − 13𝑘𝑃𝑟𝑒𝑖𝑠; 0) ∗ 𝑀𝐼𝑁(𝑍𝑈𝑇; 𝑉𝐸𝑅) [€] 

Die von dem Anschluss-ÜNB an den Teilnehmer auszuzahlende finanzielle Erstattung 

(Erstattungszahlung) basiert auf einer Differenzpreisvergütung und bemisst sich an der 

Differenz zwischen dem Referenzpreis und dem für den jeweiligen Zeitraum gültigen 

13k-Preis (in €/MWh). Der Referenzpreis ist dabei entweder der Day-Ahead-Auktions-

preis DA (in €/MWh) einer Strombörse gemäß § 3 Nr. 42a EEG oder die für den jeweili-

gen Zeitraum gültige Preisobergrenze PO (in €/MWh). Die Preisobergrenze stellt den 

maximalen Referenzpreis dar und begrenzt die finanzielle Erstattung bis zu diesem Wert. 

Während der 13k-Preis und die Preisobergrenze für einen bestimmten Zeitraum fest vor-

geschrieben werden variiert der Referenzpreis anhand des DA-Preises stündlich, sofern 

der DA-Preis die Preisobergrenze nicht überschreitet. Die finanzielle Erstattung wird auf 

0 €/MWh beschränkt, falls der DA-Preis unterhalb des 13k-Preises liegt. 

Rampen 

Die Kosten für An- und Abfahrrampen vor und nach dem Zuteilungszeitfenster werden 

pauschal über 30 Minuten mithilfe von 15-Minuten-Mittelwerten finanziell erstattet, sofern 

der Teilnehmer die technische Notwendigkeit dargelegt hat (gemäß 4.5 der PQ-Bedin-

gungen). Die Erstattung erfolgt dabei je verbrauchter Strommenge, jedoch maximal bis 

zu einem Viertel der Zuteilungsmenge des ersten Zeitfensterintervalls (t=1) bzw. letzten 

Zeitintervalls (t=n). 

𝐸𝑟𝑠𝑡𝑎𝑡𝑡𝑢𝑛𝑔𝑠𝑧𝑎ℎ𝑙𝑢𝑛𝑔𝐴𝑛𝑓𝑎ℎ𝑟𝑟𝑎𝑚𝑝𝑒 = 𝑀𝐴𝑋(𝑀𝐼𝑁(𝐷𝐴; 𝑃𝑂) − 13𝑘𝑃𝑟𝑒𝑖𝑠; 0) ∗

𝑀𝐼𝑁 (𝑉𝐸𝑅;
𝑍𝑈𝑇𝑡=1

4
)  [€] 

𝐸𝑟𝑠𝑡𝑎𝑡𝑡𝑢𝑛𝑔𝑠𝑧𝑎ℎ𝑙𝑢𝑛𝑔𝐴𝑏𝑓𝑎ℎ𝑟𝑟𝑎𝑚𝑝𝑒 = 𝑀𝐴𝑋(𝑀𝐼𝑁(𝐷𝐴; 𝑃𝑂) − 13𝑘𝑃𝑟𝑒𝑖𝑠; 0) ∗

𝑀𝐼𝑁 (𝑉𝐸𝑅;
𝑍𝑈𝑇𝑡=𝑛

4
)  [€] 
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4 SNK-Kompensation 

Die Ermittlung der möglichen Kompensation der Stromnebenkosten (SNK) erfolgt vor 

Abschluss des Rahmenvertrags mit Abgabe der PQ-Unterlagen bzw. vor Beginn eines 

neuen Zeitraums. Die Berechnung und Auszahlung der möglichen variablen SNK-Kom-

pensation erfolgt analog zur finanziellen Erstattung auf Viertelstundenbasis im Folgemo-

nat. Die Berechnung und Auszahlung der möglichen fixen SNK-Kompensation erfolgt 

einmalig nach Ablauf des Kalenderjahres. 

SNK-Datenmeldung und Rückmeldung des Anschluss-ÜNB 

Vor Abschluss des Rahmenvertrags (bspw. mit Abgabe der PQ-Unterlagen) meldet der 

potenzielle Teilnehmer die individuellen SNK gemäß Anlage 1 des Vergütungsrahmens 

(SNK-Datenmeldung) je (Klein-)Entlastungsanlage. Die Angaben werden durch den An-

schluss-ÜNB anhand öffentlich zugänglicher Daten geprüft. Sofern eine mögliche Ent-

lastung oder Befreiung einzelner Komponenten vorliegt, sind diese durch den Teilneh-

mer anzugeben und bspw. anhand geeigneter historischer Daten in den einzelnen Kom-

ponenten zu berücksichtigen. Sofern die Angaben dem Anschluss-ÜNB nicht plausibel 

erscheinen, wird der Teilnehmer darauf hingewiesen und der Sachverhalt wird im bilate-

ralen Austausch geklärt. Sofern die Prüfung erfolgreich ausfällt, ermittelt der Anschluss-

ÜNB die Höhe der individuellen SNK-Kompensation, aufgeteilt nach variablen und fixen 

SNK. Der Teilnehmer erhält anschließend eine Rückmeldung durch den Anschluss-ÜNB 

gemäß Anlage 2 des Vergütungsrahmens (Rückmeldung SNK-Kompensation), in dem 

die Eingangsparameter und Ergebnisse der Berechnung aufgeführt werden. Der Teil-

nehmer bestätigt die ermittelten Werte durch eine Unterschrift der Anlage 2. 

Vor Beginn eines neuen Zeitraums ist eine Aktualisierung der möglichen SNK-Kompen-

sation für den folgenden Zeitraum durchzuführen. Die aktualisierten SNK sind dafür spä-

testens einen Monat vor Beginn des neuen Zeitraums, an den Anschluss-ÜNB, durch 

erneutes Ausfüllen der Anlage 1 durch den Teilnehmer zu melden. Daraufhin erfolgt eine 

erneute Berechnung und Rückmeldung des Anschluss-ÜNB bezüglich der möglichen 

SNK-Kompensation für den folgenden Zeitraum. Sofern es der Teilnehmer versäumt, die 

geänderten SNK zu melden, erfolgt keine Kompensation der SNK durch den Anschluss-

ÜNB im folgenden Zeitraum.  

In Ausnahmefällen ist eine Anpassung der am 15. Oktober gemäß § 20 Abs. 1 EnWG 

veröffentlichten (vorläufigen) Netzentgelte durch den Anschlussnetzbetreiber bis zum 1. 

Januar des Folgejahres möglich. Eine Anpassung der Netzentgelte erfordert eine Neu-

berechnung der SNK-Kompensation, sofern die initiale Ermittlung der SNK-Kompensa-

tion vor der Veröffentlichung der angepassten Netzentgelte stattgefunden hat. Die initial 

ermittelten SNK-Kompensationssätze sind in diesem Fall ungültig. Die Neuberechnung 

erfolgt in bilateraler Absprache zwischen dem Anschluss-ÜNB und dem Teilnehmer spä-

testens zum ersten Werktag des zweiten Monats (Februar) des Folgejahres. Dadurch 

ggf. entstehende finanzielle Risiken verbleiben beim berechtigen Teilnehmer. 
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Falls innerhalb eines Zeitraums die Präqualifikation bei Vertragsverletzung durch den 

ÜNB entzogen wird, zu einem späteren Zeitpunkt innerhalb des Zeitraums aber wieder 

vorliegt, so erfolgt keine Neuberechnung der individuellen SNK-Kompensation und es 

gelten weiterhin die initial berechneten SNK-Kompensationssätze bis zum Ablauf des 

Zeitraums. 

Ermittlung der spezifischen variablen SNK-Kompensation 

Die spezifische Kompensation der variablen SNK wird wie folgt berechnet: 

𝑆𝑁𝐾𝑣 − 𝐾𝑜𝑚𝑝𝑒𝑛𝑠𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 = 𝑀𝐼𝑁(𝑆𝑁𝐾𝑣; 𝑀𝐾)  [€/MWh] 

Falls die individuellen variablen SNK für den jeweiligen Zeitraum den ÜNB-Parameter 

MK (in €/MWh) übersteigen, so kann während der Teilnahme am Instrument lediglich 

eine Kompensation der variablen SNK bis zum Niveau MK erfolgen.  

Ermittlung der möglichen spezifischen fixen SNK-Kompensation 

Sofern die individuellen variablen SNK geringer als MK sind, kann zusätzlich eine Kom-

pensation der fixen SNK ermittelt werden. Dazu werden vorab die fixen SNK mithilfe des 

individuellen Netznutzungsentgelt-Leistungspreises NNELP (in €/MW/a) ermittelt: 

𝑆𝑁𝐾𝑓 = 𝑎 ∗ 𝑁𝑁𝐸𝐿𝑃  [€/MW] 

Anschließend erfolgt die Berechnung der maximalen spezifischen Kompensation der in-

dividuellen fixen SNK: 

𝑆𝑁𝐾𝑓 − 𝐾𝑜𝑚𝑝𝑒𝑛𝑠𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 = 𝑀𝐼𝑁 ((𝑀𝐾 − 𝑆𝑁𝐾𝑣𝐾𝑜𝑚𝑝𝑒𝑛𝑠𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛) ∗ 𝐵ℎ𝑥,𝑅𝑒𝑠𝑡; 𝑆𝑁𝐾𝑓)  [€/MW] 

Bhx,Rest (in h) stellt dabei die erwarteten Betriebsstunden der relevanten Entlastungsre-

gion x dar, welche die ab Registrierung des berechtigten Teilnehmers für den Rest des 

Zeitraums erwarteten Abregelungsstunden inklusive Sicherheitsabschlag widerspiegeln. 

Ermittlung der Auszahlungshöhe der variablen SNK-Kompensation 

Der Teilnehmer erhält vom Anschluss-ÜNB für das Minimum zwischen zugeteilter Ener-

giemenge (ZUT) und verbrauchter Energiemenge (VER) eine Kompensation der variab-

len SNK, die sich wie folgt ermittelt: 

𝑆𝑁𝐾𝑣 − 𝐾𝑜𝑚𝑝𝑒𝑛𝑠𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑧𝑎ℎ𝑙𝑢𝑛𝑔 = 𝑆𝑁𝐾𝑣 − 𝐾𝑜𝑚𝑝𝑒𝑛𝑠𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 ∗ 𝑀𝐼𝑁(𝑍𝑈𝑇; 𝑉𝐸𝑅) [€] 

In den Stunden, in denen der DA-Preis unterhalb des 13k-Preises liegt, wird die Auszah-

lung der variablen SNK-Kompensation um die Differenz zwischen 13k-Preis und DA-

Preis (maximal 0 €) gekürzt. 

 

Rampen 
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Die variablen SNK für An- und Abfahrrampen vor und nach dem Zuteilungszeitfenster 

werden pauschal über 30 Minuten mithilfe von 15-Minuten-Mittelwerten kompensiert, so-

fern der Teilnehmer die technische Notwendigkeit dargelegt hat (siehe 4.5 der PQ-Be-

dingungen). Die Kompensation erfolgt dabei je verbrauchter Strommenge, jedoch maxi-

mal bis zu einem Viertel der Zuteilungsmenge des ersten Zeitfensterintervalls (t=1) bzw. 

letzten Zeitintervalls (t=n). 

𝑆𝑁𝐾𝑣 − 𝐾𝑜𝑚𝑝𝑒𝑛𝑠𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑧𝑎ℎ𝑙𝑢𝑛𝑔𝐴𝑛𝑓𝑎ℎ𝑟𝑟𝑎𝑚𝑝𝑒 = 𝑆𝑁𝐾𝑣 − 𝐾𝑜𝑚𝑝𝑒𝑛𝑠𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 ∗

𝑀𝐼𝑁 (𝑉𝐸𝑅;
𝑍𝑈𝑇𝑡=1

4
) [€] 

𝑆𝑁𝐾𝑣 − 𝐾𝑜𝑚𝑝𝑒𝑛𝑠𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑧𝑎ℎ𝑙𝑢𝑛𝑔𝐴𝑏𝑓𝑎ℎ𝑟𝑟𝑎𝑚𝑝𝑒 = 𝑆𝑁𝐾𝑣 − 𝐾𝑜𝑚𝑝𝑒𝑛𝑠𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 ∗

𝑀𝐼𝑁 (𝑉𝐸𝑅;
𝑍𝑈𝑇𝑡=𝑛

4
) [€] 

In den Stunden, in denen der DA-Preis unterhalb des 13k-Preises liegt, wird die Auszah-

lung der variablen SNK-Kompensation (Rampe) um die Differenz zwischen 13k-Preis 

und DA-Preis (maximal 0 €) gekürzt.  

Ermittlung der Auszahlungshöhe der fixen SNK-Kompensation 

Die Berechnung und Ermittlung der Auszahlungshöhe der möglichen fixen SNK-Kom-

pensation erfolgt nach Ablauf des Kalenderjahres im Rahmen einer ex-post-Untersu-

chung durch den Anschluss-ÜNB. Hierbei wird anhand der tatsächlich gemeldeten Ver-

fügbarkeiten innerhalb des Zeitraums überprüft, ob der Teilnehmer je nach Anzahl der 

Teilnahmemonate n (exklusive Unverfügbarkeiten gemäß Anlage 4 des Rahmenver-

trags), und Anzahl der Monate in dem Zeitraum m die Mindestverfügbarkeitsstunden 

Vmin,ges (in h) eingehalten hat: 

∑(−𝑅𝐷𝑉 ∗ 0,25ℎ) ≥ 0,5 ∗ 𝑃𝑚𝑎𝑥 ∗ 𝑉𝑚𝑖𝑛,𝑔𝑒𝑠 ∗
𝑛

𝑚
 [MWh] 

Die tatsächlich gemeldeten Verfügbarkeiten werden dabei von den über den Teilnahme-

zeitraum aggregierten Verfügbarkeitsmeldungen (als Summe der gemeldeten viertel-

stundenscharfen negativen Redispatchvermögen -RDV in MWh) gemäß § 7.2 des Rah-

menvertrags abgeleitet. Der ÜNB-Parameter Vmin,ges (in h) wird dabei mit der Netto-Nenn-

leistung Pmax (in MW) verknüpft, um die individuelle maximale Verfügbarkeit widerzuspie-

geln. Der Faktor 0,5 reflektiert mögliche technische Restriktionen, die eine geminderte 

Verfügbarkeit bedingen könnten. Sofern die Mindestverfügbarkeitsvorgabe nicht einge-

halten wurde, erfolgt keine Auszahlung durch den Anschluss-ÜNB.  

Falls die Anzahl der gemeldeten Verfügbarkeitsstunden eingehalten wurde, kann die 

Auszahlung für eine zusätzliche, durch einen 13k-Einsatz erzeugte, Lastspitze erfolgen. 

Hierbei wird die Differenz der Lastspitze außerhalb von 13k-Zuteilungszeitfenstern LSo13k 

(in MW) innerhalb des gesamten Kalenderjahres (exklusive der Lastspitzen, welche 
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durch Testfahrten auf Anweisung des ÜNB entstanden sind) und die Lastspitze innerhalb 

13k-Zuteilungszeitfenstern LSm13k (in MW) herangezogen: 

𝑆𝑁𝐾𝑓 − 𝐾𝑜𝑚𝑝𝑒𝑛𝑠𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑧𝑎ℎ𝑙𝑢𝑛𝑔 = 𝑆𝑁𝐾𝑓 − 𝐾𝑜𝑚𝑝𝑒𝑛𝑠𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 ∗ (𝐿𝑆𝑚13𝑘 − 𝐿𝑆𝑜13𝑘)  [€] 

Ausnahme: Monatsleistungspreise 

Sofern alternativ zum Jahresleistungspreissystem eine Netznutzungszahlung auf Basis 

von Monatsleistungspreisen gemäß § 19 Abs. 1 StromNEV vorliegt, ist die zuvor aufge-

führte Methodik zur Ermittlung der möglichen spezifischen fixen SNK-Kompensation so-

wie die Berechnung und Auszahlung der möglichen fixen SNK-Kompensation nicht an-

wendbar. In diesem Fall ist eine abweichende Methodik anzuwenden. 

Hierbei entspricht der NNE-Monatsleistungspreis NNELP (in €/MW/Monat) den fixen 

SNK: 

𝑆𝑁𝐾𝑓 = 𝑀𝑜𝑛𝑎𝑡 ∗ 𝑁𝑁𝐸𝐿𝑃 [€/MW] 

Die Berechnung der maximalen spezifischen Kompensation der individuellen fixen SNK 

wird pro Monat bzw. je Monat ab Registrierung bis Ablauf des Zeitraums ermittelt: 

𝑆𝑁𝐾𝑓 − 𝐾𝑜𝑚𝑝𝑒𝑛𝑠𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑖 = 𝑀𝐼𝑁 ((𝑀𝐾 − 𝑆𝑁𝐾𝑣𝐾𝑜𝑚𝑝𝑒𝑛𝑠𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛) ∗ 𝐵ℎ𝑥,𝑖; 𝑆𝑁𝐾𝑓) [€/MW] 

Bhx,i (in h) stellt dabei die monatlich erwarteten Betriebsstunden der relevanten Entlas-

tungsregion x dar, welche die monatlich erwarteten Abregelungsstunden inklusive Si-

cherheitsabschlag widerspiegeln. 

Die Berechnung und Ermittlung der Auszahlungshöhe der möglichen fixen SNK-Kom-

pensation erfolgt nach Ablauf des Kalenderjahres im Rahmen einer ex-post-Untersu-

chung durch den Anschluss-ÜNB. Hierbei wird anhand der tatsächlich gemeldeten Ver-

fügbarkeiten innerhalb des Monats überprüft, ob der Teilnehmer die für den Zeitraum 

vorgegeben Mindestverfügbarkeiten Vmin,ges (in h) bezogen auf den Monat eingehalten 

hat: 

∑(−𝑅𝐷𝑉 ∗ 0,25ℎ) ≥ 0,5 ∗ 𝑃𝑚𝑎𝑥 ∗ 𝑉𝑚𝑖𝑛,𝑔𝑒𝑠 ∗
1

𝑚
  [MWh] 

Die tatsächlich gemeldeten Verfügbarkeitsstunden werden dabei von den über den Teil-

nahmezeitraum aggregierten Verfügbarkeitsmeldungen (als Summe der gemeldeten 

viertelstundenscharfen negativen Redispatchvermögen -RDV in MWh) gemäß § 7.2 des 

Rahmenvertrags abgeleitet. Der ÜNB-Parameter Vmin,ges (in h) wird dabei mit der Netto-

Nennleistung Pmax in MW) verknüpft, um die individuelle maximale Verfügbarkeit wider-

zuspiegeln. Der Faktor 0,5 berücksichtigt dabei mögliche technische Restriktionen, die 

eine geminderte Verfügbarkeit bedingen könnten. Sofern die Mindestverfügbarkeitsvor-

gabe nicht eingehalten wurde, erfolgt keine Auszahlung durch den Anschluss-ÜNB.  
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Falls die Anzahl der gemeldeten Verfügbarkeitsstunden eingehalten wurde, kann die 

Auszahlung für eine zusätzliche, durch einen 13k-Einsatz erzeugte, Lastspitze erfolgen. 

Hierbei wird die Differenz der Lastspitze außerhalb von 13k-Zuteilungszeitfenstern in-

nerhalb des Monats LSo13k,i (in MW) und die Lastspitze innerhalb 13k-Zuteilungszeitfens-

tern innerhalb des Monats LSm13k,i (in MW) herangezogen: 

𝑆𝑁𝐾𝑓 − 𝐾𝑜𝑚𝑝𝑒𝑛𝑠𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑧𝑎ℎ𝑙𝑢𝑛𝑔𝑖 = 𝑆𝑁𝐾𝑓 − 𝐾𝑜𝑚𝑝𝑒𝑛𝑠𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑖 ∗ (𝐿𝑆𝑚13𝑘,𝑖 − 𝐿𝑆𝑜13𝑘,𝑖) [€] 

Die Auszahlung erfolgt dabei nach Ablauf des Kalenderjahres als Summe der berechne-

ten monatlichen Kompensationszahlungen.  
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5 Pönale 

Bei Abweichungen zwischen Zuteilungsmenge (ZUT) und Verbrauchsmenge (VER) wird 

eine Pönale fällig, die wie folgt ermittelt wird: 

𝑃ö𝑛𝑎𝑙𝑒𝑛𝑧𝑎ℎ𝑙𝑢𝑛𝑔 = 𝑀𝐴𝑋(𝐼𝐷𝐴𝐸𝑃 − 𝐷𝐴; 0) ∗ 𝑀𝐴𝑋(𝑍𝑈𝑇 − 𝑉𝐸𝑅; 0) [€] 

Die Pönale wird für jede Viertelstunde mit der Differenz aus zugeteilter Abregelungs-

strommenge und der vom Teilnehmer verbrauchten Abregelungsstrommenge multipli-

ziert und muss vom Teilnehmer an den ÜNB gezahlt werden. 

In Ausnahmefällen entfällt die Pönalenregelung. Dies trifft dann zu, wenn der DA-Preis 

in der relevanten Stunde die Preisobergrenze übersteigt oder eine nachweisbare tech-

nische Restriktion (siehe § 12 des Rahmenvertrags) zu einem ausbleibenden Verbrauch 

der zugewiesenen Abregelungsstrommengen geführt hat. 


